
Der Gemeinderat  

 

beschließt 

 

einstimmig, 

 

die Verwaltung zu beauftragen, im Bebauungsplanverfahren 08.12/1 „Keiferle“ die Geschossigkeit 

des nordöstlichen Gebäudes entsprechend den Darstellungen in der Anlage zur Vorlage 132/2019 zu 

berücksichtigen. 

 


